
waren durch heroische Uun,. der Garıtas ausgezeichnet.
Der Papst un dıe Bischöfe haben 9ıI:S eiInes der Haupt-
anliegen des He1iligen Jahres die Carıtas bezeichnet. Sie
heiligt uULNSere Herzen und Hirne, unsere Hände und
Heime mıiıt der göttlichen
eSsSu un: arl]lens. VOpf erliebe der heiligsten Herzen

artie und Grausamkeit
1M en Testament)

Von Dr Hermann tTieglecker, Sı F1_orian
Der Kollektivismus der Schuld Ü, des Verdieystes 4

Eınlei:tüunese
Wir stoßen 1Im Alten Bund er anl einen Rechts-

begrT1, der unNns quf den ersten Blick durchaus Iremdartigscheint, dabei aber doch uch wieder Rechtsau{ffas-
SUNSEN erinnert, die gerade 1n unserer Zeit manches Waort

reden haben Es ist dies die kollektive Verantwortung,die kollektive Schuld un Straie, das kollektive Verdienst
und die kollektive Belohnung. ach semiıtischer und 1NS-
besondere uch israelitischer Auffassung ist der einzelne
mitverantwortlich IUr das ergehen der Gemeinschaft,
des Volkes, Il*d das Volk wiıederum mitverantwortlich
Tür das Vergehen des einzelnen. Denn die Sippe der das
Volk bildet nach dieser Rechtsauiftassung eine derart g...
schlossene organıislierte Einheit, daß die Gesamtheit
durch das ergehen des einzelnen und der einzelne durch
das Vergehen der Gesamtheit moralisch belastet EeI-
scheint. Dementsprechend wirkt sıch uch die löbliche
Leistung zwıischen Gesamtheit und Einzelmenschen wech-
selseitig aus

Wenn der Kollektivismus In Israel deutlicher als
bei anderen Völkern. zutage trıtt, ist eiıne Ursache
wohl uch le, daß ott mıiıt dem olk als Gesamt-

ıt selnen Bund geschlossen und daß siıch das olk als
ZUFTF Bundestreue verpflichtet hat ber unrich-

t1 ware C5S, behaupten, daß 1n Israel eine kol-
le tive Verantwortung gegeben habe und daß persönliche
Schuld und persönliches Verdienst völli unbekannt ge-

selen. Rıchtig ist NUur, daß nehen persönlichen
1) Vgl die früheren Artikel in dieser Zeitschrift, ahrgang

1950, und 105



Ver wortun AaUC -  - die
el UCH  t hatCINSCHALLSVELA  So findet es B NS  Abrahawichtige Rolle gespiel
erecht, daß mıt der schuldigen (1g meinschait nicht auch

die einzelnen Unschuldigen gestrait werden (Gn 18,23)
Und WeNnnNn c Kıx 20, heißt: „Denn ich, der Herr, eın
Gott, bın eın eiternder Gott, der -die Missetat der Väter

den Kindern, den Enkeln und Urenkeln derer bestrafit,
die mich hassen, der ingegen Barmherzigkeit erweıst
bis 1n das tausendste Glied denen, die mich Lleben un
melne Gebote halten“, macht anderseilts 24, dlıe
persönliche Verantwortung ZUFC Richtschnur des Strafiver-
fahrens und lehnt die Sippenverantwortung. mıt qaller
ScChärite abh 99.  e Väter sollen nıcht ıhrer Kinder
und die Kınder nıcht ıhrer V äter getötet werden.
Jeder so1l NUuUr Se1INESs eigenen Verbrechens getötel
werden . (Vegl ID 18, 14—20.) Der König Amasıas VeI-
fährt Hel der Bestrafung der Mörder se1INeESs Vaters J0oas
ach diesem Rechtsgrundsatz der persönlichen Ver-
antwortung, un der Verfasser der Königsbücher ruft das
beı die erwähnte Stelle de Deuteronom1ıums in Erinne-
rung Kg 14, 6)

2 Der FrFaikAchan
Der Kollektivismus der Schuld un der Strafe zeigf

sich besonders klar 1n der Achangeschichte des Josue-
buches Achan sıCh s das (zxesetz Banngut aNSE-
eignet un: ZW ar wird das W  — ihm alleın berichtet
Aber trotzdem heißt Beginn dieser FErzählung: „Die
Israe lıten vergriffen sich am Banngut” (Jos T
Dann wIird die Schuld der Israelıten dargelegt: „Denn
CAan, der Sohn des Karmı, des Sohnes des Zabdı, des
Sohnes des Zerach om Stamme Jırda ahm eLWAaS VOIN

Banngut sich. Daroh entbrannte der OTN des Herrn
gegen die Israeliten‘. Demnach steht dieser Tat
des eınen Sanz Israel VOTL ott in Schuld. Die bösen
Folgen davon iraten alsbald Zu Da nämlich einige
Zeit darau{t eiwa 3000 Mann AUSZOSCH, die Stadt Ha
Z erobern, wurden sie untier Verlusten ın die Flucht SC
schlagen, und sroße Niedergeschlagenheit bemächtigte
sich des Volkes.

(Gott antwortet dem Josue autf seine Frage ach der
Ursache der Niederlage: ‚„Die Israeliten haben sich Vel-

sündıgt; S1e haben meın Gebot übertreten, das iıch ıhnen
gab, S1e haben sich Banngut angeeignet und heimlich

ihren Sachen elan er können die Israeliten VOrTr
ıhren Feinden nicht mehr hestehen; VOT ihren . Feinden



ht ıten, denn SiIieE S1iN dem Bann
verfalien.Ich werde nıcht mehr mit euch SeIN, wenn ıh
nichtdas Banngut aus Mitte wegschafit. eb

Darum Iso der Mißerfolg! Iıie 'Tat des el WITr  d
altien ZUTC Last gelegt. Kollektive Verantwortung! Der
Herr befiehlt dann, den Missetäter durch das 1.0s e...
mitteln und in samt allem, W as besıtzt (dazu gehört
uch Erau und ın dem Steinigungstod überliefern.
rst nachdem das Volk durch den Vollzug Cdieses Beieh-
tes erklärt €e, daß mıt der Missetat Achans nıchts

{un hat, sondern S16 miıt aller Entschiedenheıit ahblehnt
un verurteilt, wendete sich ihm (rott wieder ES heißt
„Und heß der Herr VOo SEINCIN heitigen Zorn . Da-
mıiıt Wr 'der Wes Tür eın weıteres erfolgreiches orgehen
ZU Kroberung Kanaans wieder freigegeben.

Warum der Kollektivismus?
Wie ott die damalige Lheauffassung TOLZ ihrer Un-

vollkommenheiten SCn Sinalgesetz auinahm un au
inrer Grundlage n Ehevorschrıiılten gab, er
uch diese uralte Rechtsauffassung SC1INECIN Gesetze Ee1IN-
gegliedert. Es lassen SIChH Gründe denken, die dieses Ver-
tahren Gottes verständlich machen.

Es Ware durchaus unpädagogisch SEWESCH, die-
SEr Rechtsauffassung rütteln oder S1e gänzlich 191 0-
F1eEICN, weiıl S16 dem Volk als eLWAaS Selbstverständ-ı 13  JCHeSs: eiwas Hei 1SES, Unantastbares galt Außerdem ıst
der Kollektivismus nicht eLtwa C111 erratiıscher Block 1
der (edankenwelt dieser Menschen, sondern hängt mıt
ihren Begriffen Von Gemeinschait Sippe und Volk CHS
UuUSaIminme Die Sippe, das Volk 1ıst nämlich, WIe schon be-
merkt, derart geschlossene organische Finheit, daß ı
den Augen dieser Menschen die (Gesamtheit durch das Ver:
ehen des un der einzelne durch das Vergehen der
esamtheit helastet erscheıiınt. Es hätte deshalb mit der

Ausschaltung 'des moralischen Kollektivismus uch eiINe®
Änderung 18881 Gemeinschaftsbegriff stattfinden INUSSECN,
SONS wäre diese Ausschaltung unverstanden ge‘  1  jen.
nderungen und Neuerungen aber, die das organısche
Gefüge (emeinschaft unbeachtet lassen, bringen
eben deshalb, weil S1e unverstanden bleiben un VEr WILI-
r’CN, 1Ur leicht.. die efahr mıt sıch, die moralische
Haltung der Gemeinschaft Z erschüttern un mehr.
Unheil als Nutzen tıtten

ott benüitzt den Kollektivismus weil er 98808  } e1IN-
mal da War ınd SICH nicht hne nachteilige Folgen ent-
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fernen ließ, als Erziehungsinittel. Er WAar geeiénet‚ den
einzelnen und die Gemeinschaft dazu anzuleiten, die Be-
obachtung der göttlichen Gebote als eine Sache
betrachtemn; die jeden einzelnen un die Gemeinschaft
geht, und jeden Übertreter als gelährlichen Schädlingzusenhen. Das mußte dem siıttlichen Wollen un Handeln
einen mächtigen Aultriebh geben, un ein olcher WAar
Sanz hbesonders wünschenswert in einem Volke, das och
weıt davon entiernt Waar, den sıttlichen ForderungenrecC I werden.

Wir können UuUnNns och einen Grund ndrenken‚ Wa‘rum
ott die kollektive Verantwortung In seinem (zesetz nıcht
gänzlıc ZU Schweigen verurteılte. Es ist dies der sroheWirklichkeits- un Wahrheitsgehalt, der dem Kollektivis-
INUs innewohnt. Stellen WITr uns as Leben eines Noma-
denstammes vor! muß ımmer aul der Hut sein und
hat ständig Überfälle durch ieindliche der räuberische
Stämme beiürchten. IJa ann NUu der einzelne über
die ganze S1ppe der er den SaNZCh Stamm sroßes Un-
heil heraufbeschwören, durch SeIN unvorsich-
t1ges Tun In einem gefährlichen Augenblick den Aufent-
haltsort des Stammes verrat der die Rache eines Irem-
den Stammes herausfordert. Anderseits muß uch der
einzelne schwer büßen, WwWeNnn der Stamm qals (G(resamtheit
einen verhängnisvollen Schritt tut

Nlıche Wechselbeziehungen treten ja uch In STÖ-Beren Gemeinschaften, in srohHen und srößten Staaten
aul: ja S1€E€ wirken sıch hler och schlimmer aus. Alleininfolge des weit srößeren Kaumes, der Weitläufigkeit und
Unübersichtlichkeit der Beziehungen Zzwıschen Ursachen
un Wirkungen un der weit längeren Zeit, die zwıschen
beiden verstreicht, kommen viele dieser W echselwirkun-
SCH den Beteiligten weni1ger ZU Bewußtsein, un
manche entgehen lihnen SallZ, ja .es braucht eın eingehen-des Studium, S1e einwandirei testzustellen. Das ist
uch der Grund, die Angehörigen solcher großerGemeinschafiften, Pr unserer heutigen Staaten, diese
wechselseıltige Verantwortlichkeit NUrTr leicht usSs demAuge verlieren, S daß S1e immer wlıeder in EKrinnerun
gebrac werden muß

Aber In einer Stammesgemeinschaft, W1e S1€E oben CI-
wähnt wurde, ist der Schauplatz der Ereignisse viel klei-
BET, jel übersichtlicher. Die wechselseitigen ırkungen,die Auswirkung der ‘T ’at des einzelnen auf das Geschick
der Gesamtheit un die Auswirkung der Tat der Ggysamt-
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heit auf das Gesci1ick des einzelriéfi‚ Iiegen meiıst klar ZU-
21 &; daher kommen s1e -allen uch miıt ihrer SaNzZCH
Wirklichkeitskraft unmittelbar ZU Bewußtsein. So ent-
steht In solchen Sippen und Stämmen das (‚efühl der
engstien Zusammengehörigkeit, In welcher die ‚einzelnen
aul (zedeih und Verderh aneinander und die Gemein-
schafit geschmiedet Siınd und Tür M Tun einander. Ver-
antworiung schulden, weil jeder klar sieht, daß sıch das
Verhalten des einzelnen günstig der ungünstig quswirkt
un daß das gleiche uch VOo  I der (emeinschait dem e1N-
zeinen egenüber gilt. So herrscht 1n einem solchen
Stamm iın dieser Beziehung e-1nNn Wiılle, eın 1ieben und
eın Hassen. Wenn demnach ein Stamm NVO anderen
geschädigt, überfiallen wird, rächt 6} sıch nıcht bloß

denen, die Kampfe teilnehmen, sondern auch
jenen, die nicht in den Kamp{ eingreiien, enn S1e wıssen
sehr gut die Hause Gebliebenen wünschen uns n

erbarmungslos Niederlage, 1od un Vernichtung wWwW1e€e
die Kämpfenden, darum verfallen auch S1e dem Schwert,
WEN1 der dieg CErTuNgen wird Und umgekehrt! Wenn der
einzelne einem remden amm eın Unrecht zufügt, eine
Beleidigung, einen chaden selinen Herden, richtet
sich NUu Jeicht der AHachezorn nıicht bloß den
einzelnen Übeltäter, sondern uch die S1PDE;
der der Schuldige angehört, weıl S1e denken wWI1e
un geschädigt hat und uns feindlich gesinnt ist, sind
S1e all uns feindlich eingestellt; 19, seine feind-
selige Fat wurde durch die feindselige Gesinnung der
SaNzen SIppe unNns verursacht oder gefördert. Das
ist die kollektive Verschuldung: Was dıe Gesamtheit
SESCHN eine andere SDippe verbrochen hat, wird uch dem
einzelnen A ast gelegt, und Was der einzelne sıe
eilan hat, wird uch der (Temeinschait angerechnet.

Die eben dargelegte Gesinnungsverwandtschaft, die
zwıischen dem eigentlichen Missetäter un: der Sippe, der

angehört, der zwischen der da KHecht verletzenden
Gruppe und dem scheinbar unbeteiligten Einzelmenschen
besteht, ist WeNN. mMan Von linden, das Maß über-
schreitenden Kachetaten absieht die objektive Wahr-
heit un Wirklichkeit, die der usübung des kollektiven
Strafverfahrens zugrunde liegt. Sehen WIT uns den all
Achan SENAUET an! Er 1e8 sich VO sSeINer Habgier ZUM
Bannraub verleiten. In Wirklichkeit werden viele der
gleichen Gesinnung WI1e der Missetäter an SEWESCH
Se1IN, NUr ließen sS1ıe sıch nicht etwa durch G(Gewlssens-
bedenken‚ wohl her durch außere Umstände Von der
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Entscheidende ist ja nıcht die JTat sondern die Gesin-
Nung, das 1er 1Ur zufällig, nicht durch sıttliche Über-
legungen ZU Schweigen verurteilte sündhafite ‚Wollen,
das S1e mit Achan gemelInsam hatten.

So verstehen WIr auch HUT eın Beispiel aNZUu-
führen, daß WESEN der Sıunden des KÖN1gSs Achab das
ganze olk nıt Dürre und Hungersnot bestraft wurde.
Es bılligte Ja ZU srohen eil das gottlose JTreiben sSe1INESs
Köni1gs. Ja, eben deshalh zonnte ungescheut N,den Jahwehkult unterdrücken un: den Baaldienst e1in-
zuführen, weiıl die iImmer wlieder hervortretende Ne  1..
Qung des Volkes ZUuU diesem verbotenen Kult kannte, Iso
kaum mit dem Widerstand seıner Untertanen rech-
nen hatte

Allgemein können WIT SASgECN: zwıschen dem Verbre-ch und der Gemeinschaft Destehen Beziehungen, welche
die Kollektivverantwortung bıs einem gewIi1ssen Grad
als gerechtfertigt erscheinen lassen. Es ıst ja bekannt, daß
AaUus einer Gemeinschaft die Übeltäter u zahlreicher
herauswachsen, Je tiefer die Sittlichkeit der G(resamtheit
steht, je verwandter der Übeltäter seine eıgeneschlechte Gesinnung mit der Gesinnung .der (resamtheit
weıih Diese Gesinnungsverwandtschaft der scheinhbar Un-
tadeligen ördert 1n ınm den Mut seinem bösen I1un

Es sel 1er NUFr aul eIiNIgES hingewiesen. Die Ver-sicherungsbrände nehmen In Zeiten, da e1nNn solches
„künstliches“ Unglück überhaupt einträglich SL, VO  —deren Ursachen abgesehen, Sanz besonders dort über-
hand, eın solcher „Abbrändler‘“ weıß, daß eın sehr
grober eil der Bevölkerung einem solchen Schritt Sarnıcht ablehnend gegenübersteht, sich also SE-sinnungsverwandt mıiıt den übrigen Tühlt Ahnliches gilt
VOo  j der Verletzu und ı{] Mißbrauch der Ehe, von der
Mißachtung der onntagspilicht USW. Viele sogenannteKünstler und Geschäfte würden e unterlassen, ihre Mit-
bürger aıt der Darstellung VO  — schmutzigen Bildern
behelligen, WEeNNn S1e N1IC wüßhten, daß e1INn sehr großhereil Von ihnen an diesen schmutzigen Frzeugnissen inner-
ich Se1INe oit recC gul getarnte Freude hat. Wenn dem-
ach solche Schmutzbilder in un Öffentlichkeit Zu
sehen Sind, Tallt der Schatten der Verantwortunnicht bloß aul ihre Darbieter, sondern dieser Schatten
Ciner verbrecherischen und *satanische_n Gesinpung Lällt
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u das : dennwürde diesessolchen Schmutz
innerlich bedingungslos ablehnen un dafür
solche Unternehmungen teinste Instinkte annn würde

ZU e1il der gänzlich verschwinden.
Wenn irgendein Nero den rang versQurt, die Kirche

zZu verfolgen, wiırd das Her WagCnNH, WEeNnNn
weiß, daß C1I3N eil Seiner Intertanen C1IN olches Unter-
nehmen begrüßt und C111} anderer eil dem Geschick der
Kirche gleichgültig sgegenübersteht. Umgekehrt kanndie
Gesinnung der Bevölkerung quf den Herrschenden ab-
tärben und ihn 1 die VO  H> inr ausgelreienen Geleise rän-
SCH

W enn die positive Seite der Sache beschauen,
I1HUSSeEeN WITr eN: viele sittlich Minderwertige, NeT-
kannte Verbrechernaturen werden VonNn sittlich weıt
höher stehenden (Gemeinschaft geiragen, daß S16 sich
ungelähr ] der Linle der (zemeinschait halten und nicht

as Verbrechertum ahbsiınken. Wie viele verbrecherische
Menschen jedem Volke sind, die 1UT durch die sıttlıch
bessere Gemeinschait gehalten werden, haben } die letz-
ten Kriege UNSecrem Entsetzen gezeigt W enn solche
aAUuSs der Gemeinschalit, die S1IC DIS jetz gehalten hat her-
AdUSSCHOMIMECN werden, kommt der bisher elarnte AT
hrecher, der Dieb, der Räuber, der Mörder, der SL,
hıs schauerlichsten Ausschreitungen ZU Vorschein
und tobt siıch AUsS, als oh Versäumtes hereinzuhringen
hätte Ungezählte wurden den etzten Jahren hinter
Kerkermauern VvVverw1esen ‚der hingerichtet. Wie viele
VO  Z ihnen würden als ehrliıche Menschen en un ster-
ben, WEeNnNn S1ie der (Gemeinschaf{t, VO der SIE gehalten
wurden, hätten verbleiben können.

Fıs ist demnach unzweifelhaft, daß zwischen. (15me1n-
schait un Einzelimenschen eine wechselseitige Verant-
wortlichkeıt hesteht daß 1so die kollektive Verantwort-
lichkeit Alten Testament ihre Berechtigung hat Wenn
Ireilich - die Menschen dieses moralische Kollektivgesetz
Öölter sinnlos, schablonenhaft un STaUsSamı handhabten, so
teilt da das Geschick vieler anderer sich berechtig-
ter Einrichtungen, diedurch die Gedankenlosigkeit der
Menschen schließlich Toad gebraucht und mıißbraucht
werden.

Sicher ist uch das P Wir Menschen vermögen 1
den seltensten Fällen die Fäden festzustellen, die VOo  >
der Gemeinschafit ZUMmM Finzelmenschen un umgekehrt
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laufen un sittliche der unsittliche o dlun-gén auslösen._ Stiegl  >»l‘e;fifén und 'é{£tliche dd;t ünéittfiéhe Händlungän auslösen.  Wenn wir solche Fäden mit Sicherheit aufdecken können,  dann wissen wir erst meist nicht, ob hier auch wirklich  eine innere moralische Schuld vorhanden ist. Das  meiste von diesen Fragen ist nur der göttlichen Allwissen-  heit erreichbar, und die Kollektivverantwortung, wie sie  der Allwissende allein zu fordern vermag, gehört ohne  Zweifel zu den geheimnisvollen Dingen, die für ihn  bei der Lenkung der Menschen- und Völkergeschichte  entscheidend mitbestimmen.  Wenn der Mensch die  Wechselbeziehung der Schuld einzelner und der Gesamt-  heit ganz zu durchschauen imstande wäre, würde er die  Katastrophen, die großen und die allergrößten, wie un-  sere letzten Kriege, mit ganz anderen Augen sehen, als er  sie bis jetzt zu sehen vermag. Da würde so manche vor-  wurfsvolle Frage: warum gerade ich? warum gerade wir?  in ein reuiges Schuldbekenntnis gewandelt werden. Die  Anwendung dieser Erkenntnisse auf das furchtbare Ge-  schehen und unheimliche Drohen unserer Zeit drängt  sich von selber auf.  II; Die Fluchpsalmen  1 Wiesindsie zu versichen?  Auch die sogenannten Fluchpsalmen werden olt als  Beweis für die grausame Sinnesart angeführt, die das  Alte Testament überall zur Schau trägt. Wir wollen zu-  nächst sehen, wie die Alten diese Flüche gedacht haben,  und dadurch zu einem richtigeren und gerechteren Urteil  über sie gelangen. Das Herabrufen von Unglück auf  solche, die einem ein Unrecht angetan haben oder in Zu-  kunft ein solches antun könnten, also das Verfluchen des  Widersachers, ist bei verschiedenen Völkern verbreitet.  So spricht z. B. Hammurabbi im Epilog seines Gesetzes  eine lange Reihe von Flüchen gegen die aus, die es miß-  achten, und ebenso flucht der Indogermane Dareus allen  jenen, die seine Inschrift nicht schützen oder sie zer-  stören. „Ahuramazda soll dich töten“, sagt er, „deine  Familie soll nicht mehr sein  , und was du _ tust, möge  Ahuramazda zerstören.‘“ -  Der Mensch dieser Zeit und auch anderer Zeiten sieht  im Unrecht, das ihm zugefügt wird, zugleich und viel-  leicht oft in erster Reihe eine Beleidigung Gottes; denn  Gott _ hat jedes Unrecht verboten, infolgedessen .ist die  Verübung einer solchen Tat ein Angriff auf die Herrscher-  rechte Gottes, die sich der damalige Mensch in ihrer Aus-enn WIT solche Fäden mit Sicherheit auidecken können,;dann wılıssen WIr erst meılst nıcht, ob hier auch wirklich
eine ınn C: moralische Schuld vorhanden ist Das
meiste VO  - diesen Fragen ist 1U der göttlichen Allwissen-
heit erreichbar, un die Kollektivverantwortung, WI1IEe S1e
der Allwissende allein ordern vermag, gehört hne
Zweifel den geheimnisvollen Dingen, dle Tür iıh
Hel der Lenkung der Menschen- un Völkergeschichteentscheidend mıtbestimmen. Wenn der Mensch die

echselbeziehung der Schuld einzelner un der Gesamt-heit Sanz durchschauen imstande wäre, würde die
Katastrophen, die großen un: die allergrößten, W1e
SCIE letzten Kriege, mıt Sanz anderen Augen sehen, als
s1e hıs jetzt sehen Da würde manche VOT-
wurisvolle Frage gerade ich? gerade wIıir?
ın ein reu1ges Schuldbekenntnis gewandelt werden. Die
Anwendung dieser Erkenntnisse auft das iurchtbare (ıje-
schehen un unheimliche Drohen UHSEeFer Zeit drängtsıch Von selher auf.

I1 Die Fluchpsalmen
Wıie S1N d S1e verstehen?

Auch die Sogenannten Fluchpsalmen werden ofit alsBeweis 1Ur die © Sinnesart angeführt, die das
Ite Lestament überall ZUTrC Schau räg Wir wollen
nächst sehen,.- W1€e die Alten diese Ylüche gedacht haben,und dadurch einem riıchtigeren und gerechteren Urteil
über Sıe gelangen. Das Herabrulfen VO Unglück auf
solche, die einem eiIN Unrecht angelan haben der In Zu-
kunft eInN solches antiun könnten, 1Iso das Verfluchen des
Widersachers, ist bej verschledenen Völkern verbreitet.
So spricht D Hammurabbhi 1Im Epilog selnes Gesetzeseine Jange Reihe von Flüchen die AUS, die m1ß-
achten, und ebenso flucht der Indogermane Dareus allen
jenen, die seine Inschrift nıicht schützen der S1e Zer-
stiOoOren. „Ahuramazda soll dich töten ,  “ sagt CI „deineFamilie soll nıcht mehr sSe1ın un WaS du Lust, möÖögeAhuramazda zerstören.“

Der Mensch dieser Zeıt und uch anderer Zeiten sieht
im Unrecht, das ihm zugefügt wird, zugleich und viel-
leicht oft 1n erster Reihe eıne Beleidigung Gottes; dennott hat jedes Unrecht verboten, infolgedessen ist die
erübung einer solchen JTat eın Angriff auf die Herrscher-
rechte Gottes, die sich der damalige Mensch ın ihrer Aus-



wirkung viel ufimittelbarer und absolutistischer dachte,
qls WITr d Lichte der Kreuzesreligion sehen. Für
diesen Frevel muß durch Bestrafung des Übeltäters Sühne
geleistet werden. Wenn demnach der Ver(folgte, der Ge-
schädigte auft seinen Feind Unglück herabrult, ihm also
fucht, ist das VOo Flucher US, rehg1ös gesehen, eın
Gebet die OÖffenbarung der strafenden göttlichen (ı1e-
rechtigkeit, die ja und das ist die UÜberzeugung des
Fluchenden N1IC ausbleiben kann, weil eben ott
ungerecht wäre, wen das bggangene Unrecht uNnsSE-
strait lıeße

Diese Strafe muß recht bald eintreten, SOZUSASECN
schlagartıg, damit siıch cdie strafifende göttliche Gerechtig-
keit eindrucksvoller gestalte, sonst könnten
manche, WIe der Psalmensänger verschiedenen Stellen
andeutet, Gott, seiner Macht und seiner Gerechtigkeit
ITrTe werden. Darum das drängende Rutfen dieser betenden
Flucher 1n den Psalmen un.d anderwärts
Züchtigung des Feindes. Der Kuft ach schneller Bestra-
[ung erklärt sıch uch AUS der schon Ööiter hervorgehobe-
NCn JTatsache, daß der Glaube die Ewigkeitsvergeltung
im Bewußtsein dieser Menschen aum eLWAS bedeuten
hatte Daher blieb Iür das Walten der sgöttlichen Vergel-
tungsgerechtigkeit 1U 1m Diesseıts Raum. SO begreifen
WIT dieses heitige Drängen des Iuchenden ach aldiger
Bestrafung des Missetäters vollauf, weiıl ja der Feind
durch den ZUFr gewöhnlichen Aelt, 1MmM höheren Alter ein-
tretenden Tod der Strafe entging, denn drüben 1m
düsteren Jenseits erwartete ja alle, ute und Böse, das-
selhe unfreundliche LOS Der 1od selber aber, der ZU
ewöhnlichen Zeit eintritt, konnte nıcht als offensichtliche
traie angesehen werden, weıl ja uch der Gerechte dem
eichen T1od vertTällt. Darum vernehmen WIT F In den6Lsalmen so’ oft den Ruf ach einem aldigen, plötzlichen

nde des Frevlers. Das war _die furchtbarste, ‚ offenkun-
digste Strafe.

Die Fluchenden rufen außerdBT eine sehr harte
Strafe herbei: sS1e haben ]a ott VOL Augen, den WIT
in üuUNnseTeN Darlegungen ber den Blutbann schildern
versucht haben, der seıin göttliches Wesen nıicht VOT allem

seiner 1€. offenbart, sondern 1in seliner unerbittlichen,
harten Gerechtigkeit. Ein Gott, der S1IC  h ıIn Fällen, 1ın
denen se1ln Gebot derart frevelhaift verletzt wird, weich
un mild finden ließe, sähe 1ın den Augen dieser Men-
schen keinem ott äahnlich außer vielleicht, WeNn



öttlic Mi de achsıc
ttzigex  [  öttlic  E  Milde  E  T  achsic  A  en  8  zige  Hoffnung auf Re  u  gewo  z  T  "dén W:  Z  _ Weiter erwartet der Fluchende, daß d  er gerechte Gott -  _ auch die Verwandten des Frevlers bestrafe; das geht _  auf die kollektive Auffassung von Schuld und Strafe zu-  rück — wir haben ja vorhin die Grenzen der Berechti  dieses Kollektivismus zu zeichnen . versucht.  SS  Daß der Betende durch den herbeigerufenen Vollzug  _ des göttlichen Strafgerichtes selbst auch auf seine eigene  Rechnung zu kommen hofft, daß ihm also diese göttliche  S  Strafe Genugtuung schafft und in ihm angenehme Be-  _ -friedigung auslöst, das wollen wir menschlich verstehen  und ihm nicht zu arg anrechnen. Wer ohne Sünde ist ..  Übrigens erhofft er sich ja das Seine nur im Rahmen des-  sen, was nach dem Beschluß der strafenden göttlichen  “  Qerechtigkeit ohnehin geschehen m u ß,  2.Die Fluckpsalmen und wir  Überhaupt ist es nicht rätlich, mit dem fluchenden  Beter des Alten Testamentes allzu streng in das Gericht  Zzu  hen, denn viele unserer Christen und- Nichtchristen  }  ste  c&  en heute noch ganz in der Gedankenwelt drinnen,  _ die sich in den Flüchen des Alten Bundes kundtut. Auch  der Mensch unserer Tage stellt mit ähnlicher Genugtuung  wie der alttestamentliche Mensch fest, daß das ihm selber   zugefügte Unrecht ein Frevel gegen Gott ist, der — und  das ist die Hauptsache — unbedingt von Gott gestraft  werden muß. Das stellen aüch solche fest, und zwar Ein-  zelmenschen und Völker, die sonst Jahr und Tag nicht  an die strafende göttliche Gerechtigkeit denken. In die-  sem Fall, der sie selbst berührt, erinnern sie sich an sie  und sehen s  z  je oft weit strenger, als sie in Wahrheit sein  kann.  Auch unsere Neuzeitmenschen beginnen, .an der Ge-   Trechtigkeit Gottes oder gar an seinem Dasein zu zweifeln  B  oder leugnen es gänzlich, wenn ıdie‘Strafe, die einen  frevelnden Mitmenschen treffen soll, auf sich warten  _ läßt. Ja, dieses Ausbleiben der Strafe und dieses scheinbar  _ tatenlose Zulassen des Unrechtes, vor allem der Kriegs-  _ greuel, ist einer jener schwersten Anstöße, die sie an  ihrer Glaubensüberzeugung ganz und gar irre werden  lassen. „Wenn es einen Gott gäbe, könnte er das nicht  zulassen, könnte er nicht tatenlos zusehen .  .. Dieser  gottesleugnerische Gedanke steckt in weit mehr Men-  schen, als man vielfach wahr haben  ä  möchte, auch in vie-  E  len ausü_benden Katholiken!  -Offnung auf Rex  [  öttlic  E  Milde  E  T  achsic  A  en  8  zige  Hoffnung auf Re  u  gewo  z  T  "'‚dén W:  Z  _ Weiter erwartet der Fluchende, daß d  er gerechte Gott -  _ auch die Verwandten des Frevlers bestrafe; das geht _  auf die kollektive Auffassung von Schuld und Strafe zu-  rück — wir haben ja vorhin die Grenzen der Berechti  dieses Kollektivismus zu zeichnen . versucht.  SS  Daß der Betende durch den herbeigerufenen Vollzug  _ des göttlichen Strafgerichtes selbst auch auf seine eigene  Rechnung zu kommen hofft, daß ihm also diese göttliche  S  Strafe Genugtuung schafft und in ihm angenehme Be-  _ -friedigung auslöst, das wollen wir menschlich verstehen  und ihm nicht zu arg anrechnen. Wer ohne Sünde ist ..  Übrigens erhofft er sich ja das Seine nur im Rahmen des-  sen, was nach dem Beschluß der strafenden göttlichen  “  Qerechtigkeit ohnehin geschehen m u ß,  2.Die Fluckpsalmen und wir  Überhaupt ist es nicht rätlich, mit dem fluchenden  Beter des Alten Testamentes allzu streng in das Gericht  Zzu  hen, denn viele unserer Christen und- Nichtchristen  }  ste  c&  en heute noch ganz in der Gedankenwelt drinnen,  _ die sich in den Flüchen des Alten Bundes kundtut. Auch  der Mensch unserer Tage stellt mit ähnlicher Genugtuung  wie der alttestamentliche Mensch fest, daß das ihm selber   zugefügte Unrecht ein Frevel gegen Gott ist, der — und  das ist die Hauptsache — unbedingt von Gott gestraft  werden muß. Das stellen aüch solche fest, und zwar Ein-  zelmenschen und Völker, die sonst Jahr und Tag nicht  an die strafende göttliche Gerechtigkeit denken. In die-  sem Fall, der sie selbst berührt, erinnern sie sich an sie  und sehen s  z  je oft weit strenger, als sie in Wahrheit sein  kann.  Auch unsere Neuzeitmenschen beginnen, .an der Ge-   Trechtigkeit Gottes oder gar an seinem Dasein zu zweifeln  B  oder leugnen es gänzlich, wenn ıdie‘Strafe, die einen  frevelnden Mitmenschen treffen soll, auf sich warten  _ läßt. Ja, dieses Ausbleiben der Strafe und dieses scheinbar  _ tatenlose Zulassen des Unrechtes, vor allem der Kriegs-  _ greuel, ist einer jener schwersten Anstöße, die sie an  ihrer Glaubensüberzeugung ganz und gar irre werden  lassen. „Wenn es einen Gott gäbe, könnte er das nicht  zulassen, könnte er nicht tatenlos zusehen .  .. Dieser  gottesleugnerische Gedanke steckt in weit mehr Men-  schen, als man vielfach wahr haben  ä  möchte, auch in vie-  E  len ausü_benden Katholiken!  -SeWwO °den

En Weiter erwartet der Fluchende, daß er erechte ott
.auch die te des Frevlers bestrafe: das gehtauf die kollektive Auffassung VOoOnNn Schuld un Strafe
rück WITr haben ja vorhın die (ırenzen der Berechti
dieses Kollektivismus zeichnen versucht. S2056

Daß der Betende durch den herbeigerufenen Vollzugdes göttlichen Strafgerichtes selhst uch qaufi seine eigeneRechnung zu kommen ho{ift, daß 1hm Iso. diese göttlichex  [  öttlic  E  Milde  E  T  achsic  A  en  8  zige  Hoffnung auf Re  u  gewo  z  T  "'‚dén W:  Z  _ Weiter erwartet der Fluchende, daß d  er gerechte Gott -  _ auch die Verwandten des Frevlers bestrafe; das geht _  auf die kollektive Auffassung von Schuld und Strafe zu-  rück — wir haben ja vorhin die Grenzen der Berechti  dieses Kollektivismus zu zeichnen . versucht.  SS  Daß der Betende durch den herbeigerufenen Vollzug  _ des göttlichen Strafgerichtes selbst auch auf seine eigene  Rechnung zu kommen hofft, daß ihm also diese göttliche  S  Strafe Genugtuung schafft und in ihm angenehme Be-  _ -friedigung auslöst, das wollen wir menschlich verstehen  und ihm nicht zu arg anrechnen. Wer ohne Sünde ist ..  Übrigens erhofft er sich ja das Seine nur im Rahmen des-  sen, was nach dem Beschluß der strafenden göttlichen  “  Cierechtigkeit ohnehin geschehen m u ß,  2.Die Fluckpsalmen und wir  Überhaupt ist es nicht rätlich, mit dem fluchenden  Beter des Alten Testamentes allzu streng in das Gericht  Zzu  hen, denn viele unserer Christen und- Nichtchristen  }  ste  c&  en heute noch ganz in der Gedankenwelt drinnen,  _ die sich in den Flüchen des Alten Bundes kundtut. Auch  der Mensch unserer Tage stellt mit ähnlicher Genugtuung  wie der alttestamentliche Mensch fest, daß das ihm selber   zugefügte Unrecht ein Frevel gegen Gott ist, der — und  das ist die Hauptsache — unbedingt von Gott gestraft  werden muß. Das stellen aüch solche fest, und zwar Ein-  zelmenschen und Völker, die sonst Jahr und Tag nicht  an die strafende göttliche Gerechtigkeit denken. In die-  sem Fall, der sie selbst berührt, erinnern sie sich an sie  und sehen s  z  je oft weit strenger, als sie in Wahrheit sein  kann.  Auch unsere Neuzeitmenschen beginnen, .an der Ge-   Trechtigkeit Gottes oder gar an seinem Dasein zu zweifeln  B  oder leugnen es gänzlich, wenn ıdie‘Strafe, die einen  frevelnden Mitmenschen treffen soll, auf sich warten  _ läßt. Ja, dieses Ausbleiben der Strafe und dieses scheinbar  _ tatenlose Zulassen des Unrechtes, vor allem der Kriegs-  _ greuel, ist einer jener schwersten Anstöße, die sie an  ihrer Glaubensüberzeugung ganz und gar irre werden  lassen. „Wenn es einen Gott gäbe, könnte er das nicht  zulassen, könnte er nicht tatenlos zusehen .  .. Dieser  gottesleugnerische Gedanke steckt in weit mehr Men-  schen, als man vielfach wahr haben  ä  rriöch»te, auch in vie-  E  len ausiibenden Katholiken!  -Stirafe (renugtuung schafit und In ihm angenehme Be-
Arledigung auslöst, das wollen WITr menschlich verstehen
und iıhm nıcht Arg anrechnen. W er nhne. Sünde ist
Übrigens erhoht sich 1a das Seine nur 1m Rahmen des-
SCNH, W as ach dem Beschluß der stratenden göttlichenQerechtigkeit ohnehin geschehen

Die Fluchpsalmen Hun Wr
Überhaupt ist nıcht rätlıch, mit dem iiuchenden

Beter des Alten Testamentes allzu streng in das Gericht
hen, enn viele uns CGhristen und- NichtchristenT' 4stieE heute noch Sanz In der Gedankenwelt drinnen,dıe sıch In den Flüchen des Alten Bundes kundtut. uch

der Mensch uUuNnserer Tage stellt mıiıt ähnlicher GenugtuungWIe der alttestamentliche Mensch iest, daß das ihm selber
zugefügte Unrecht e1IN Frevel ott ist, der un
das ist die Hauptsache unbedin Von ott gestraitwerden muß Das stellen uch solche iest, und zwar Kin-
zeimenschen und Völker, die SONS Jahr und Tag nıicht

die straiende göttliche Gerechtigkeit denken In diCj
SCeImM Fall, der S1€e selbst berührt, erinnern S1e sich an S1Ee
un sehen Je oit weıt sirenger, als sS1e 1n Wahrheit SEIN
kan

Auch unsére Neuzeitmenschen beginnen, .an der (7e-
rechtigkeit Gottes oder D9ar seinem Dasein Zzweiılelin
der leugnen gänzlich die ' Strafe, die eiınenirevelnden Mitmenschen treifen soll, aul sıch wartien
äaßt Ja, dieses Ausbleiben der Strafe un dieses scheinbarx  [  öttlic  E  Milde  E  T  achsic  A  en  8  zige  Hoffnung auf Re  u  gewo  z  T  ‘lt1ér'1 W:  Z  _ Weiter erwartet der Fluchende, daß d  er gerechte Gott -  _ auch die Verwandten des Frevlers bestrafe; das geht _  auf die kollektive Auffassung von Schuld und Strafe zu-  rück — wir haben ja vorhin die Grenzen der Berechti  dieses Kollektivismus zu zeichnen . versucht.  SS  Daß der Betende durch den herbeigerufenen Vollzug  _ des göttlichen Strafgerichtes selbst auch auf seine eigene  Rechnung zu kommen hofft, daß ihm also diese göttliche  S  Strafe Genugtuung schafft und in ihm angenehme Be-  _ -friedigung auslöst, das wollen wir menschlich verstehen  und ihm nicht zu arg anrechnen. Wer ohne Sünde ist ..  Übrigens erhofft er sich ja das Seine nur im Rahmen des-  sen, was nach dem Beschluß der strafenden göttlichen  “  Qerechtigkeit ohnehin geschehen m u ß,  2.Die Fluckpsalmen und wir  Überhaupt ist es nicht rätlich, mit dem fluchenden  Beter des Alten Testamentes allzu streng in das Gericht  Zzu  hen, denn viele unserer Christen und- Nichtchristen  }  ste  c&  en heute noch ganz in der Gedankenwelt drinnen,  _ die sich in den Flüchen des Alten Bundes kundtut. Auch  der Mensch unserer Tage stellt mit ähnlicher Genugtuung  wie der alttestamentliche Mensch fest, daß das ihm selber   zugefügte Unrecht ein Frevel gegen Gott ist, der — und  das ist die Hauptsache — unbedingt von Gott gestraft  werden muß. Das stellen aüch solche fest, und zwar Ein-  zelmenschen und Völker, die sonst Jahr und Tag nicht  an die strafende göttliche Gerechtigkeit denken. In die-  sem Fall, der sie selbst berührt, erinnern sie sich an sie  und sehen s  z  je oft weit strenger, als sie in Wahrheit sein  kann.  Auch unsere Neuzeitmenschen beginnen, .an der Ge-   Trechtigkeit Gottes oder gar an seinem Dasein zu zweifeln  B  oder leugnen es gänzlich, wenn ıdie‘Strafe, die einen  frevelnden Mitmenschen treffen soll, auf sich warten  _ läßt. Ja, dieses Ausbleiben der Strafe und dieses scheinbar  _ tatenlose Zulassen des Unrechtes, vor allem der Kriegs-  _ greuel, ist einer jener schwersten Anstöße, die sie an  ihrer Glaubensüberzeugung ganz und gar irre werden  lassen. „Wenn es einen Gott gäbe, könnte er das nicht  zulassen, könnte er nicht tatenlos zusehen .  .. Dieser  gottesleugnerische Gedanke steckt in weit mehr Men-  schen, als man vielfach wahr haben  ä  rriöch»te, auch in vie-  E  len ausiibenden Katholiken!  -tatenlose Zulassen des Unrechtes, VOTL allem der Kriegs-x  [  öttlic  E  Milde  E  T  achsic  A  en  8  zige  Hoffnung auf Re  u  gewo  z  T  ‘lt1ér'1 W:  Z  _ Weiter erwartet der Fluchende, daß d  er gerechte Gott -  _ auch die Verwandten des Frevlers bestrafe; das geht _  auf die kollektive Auffassung von Schuld und Strafe zu-  rück — wir haben ja vorhin die Grenzen der Berechti  dieses Kollektivismus zu zeichnen . versucht.  SS  Daß der Betende durch den herbeigerufenen Vollzug  _ des göttlichen Strafgerichtes selbst auch auf seine eigene  Rechnung zu kommen hofft, daß ihm also diese göttliche  S  Strafe Genugtuung schafft und in ihm angenehme Be-  _ -friedigung auslöst, das wollen wir menschlich verstehen  und ihm nicht zu arg anrechnen. Wer ohne Sünde ist ..  Übrigens erhofft er sich ja das Seine nur im Rahmen des-  sen, was nach dem Beschluß der strafenden göttlichen  “  Qerechtigkeit ohnehin geschehen m u ß,  2.Die Fluckpsalmen und wir  Überhaupt ist es nicht rätlich, mit dem fluchenden  Beter des Alten Testamentes allzu streng in das Gericht  Zzu  hen, denn viele unserer Christen und- Nichtchristen  }  ste  c&  en heute noch ganz in der Gedankenwelt drinnen,  _ die sich in den Flüchen des Alten Bundes kundtut. Auch  der Mensch unserer Tage stellt mit ähnlicher Genugtuung  wie der alttestamentliche Mensch fest, daß das ihm selber   zugefügte Unrecht ein Frevel gegen Gott ist, der — und  das ist die Hauptsache — unbedingt von Gott gestraft  werden muß. Das stellen aüch solche fest, und zwar Ein-  zelmenschen und Völker, die sonst Jahr und Tag nicht  an die strafende göttliche Gerechtigkeit denken. In die-  sem Fall, der sie selbst berührt, erinnern sie sich an sie  und sehen s  z  je oft weit strenger, als sie in Wahrheit sein  kann.  Auch unsere Neuzeitmenschen beginnen, .an der Ge-   Trechtigkeit Gottes oder gar an seinem Dasein zu zweifeln  B  oder leugnen es gänzlich, wenn ıdie‘Strafe, die einen  frevelnden Mitmenschen treffen soll, auf sich warten  _ läßt. Ja, dieses Ausbleiben der Strafe und dieses scheinbar  _ tatenlose Zulassen des Unrechtes, vor allem der Kriegs-  _ greuel, ist einer jener schwersten Anstöße, die sie an  ihrer Glaubensüberzeugung ganz und gar irre werden  lassen. „Wenn es einen Gott gäbe, könnte er das nicht  zulassen, könnte er nicht tatenlos zusehen .  .. Dieser  gottesleugnerische Gedanke steckt in weit mehr Men-  schen, als man vielfach wahr haben  ä  rriöch»te, auch in vie-  E  len ausiibenden Katholiken!  -greuel, ist einer jener schwersten Anstöße, die S1e
ihrer Glaubensüberzeugung Sanz un Sar ITrTre werden
lassen. ”W CI} einen ott gähe, könnte das nichtzulassen, könnte nicht tatenlos zusehen Dieser
gottesleugnerische Gedanke teckt 1n weiıt mehr Men-schen, qls INa  am} vielfach wahr en rriöchte‚ auch 1n
len ausü_benden Katholiken!



n Daß fet—r£éf.j.bfel Hen )}"ieutigeril ;M;enséhen, Vdi„e j(:las'.Sti‘ai;  gericht Gottes gegen ihren Feind oder den Feind ihres  Volkes herbeirufen, genau so wie beim fluchenden Beter  im Alten Bund auch die verletzte Eigenliebe, das gefähr-  dete oder zerstörte Eigenglück ein sehr gewichtiges Wort  sprechen, liegt auf der Hand.  Auch der unvollkommene alttestamentliche Gottes-  begriff der alten Israeliten macht sich bei vielen Christen  und Nichtchristen unserer Zeit noch sehr stark bemerk-  bar, oder, sagen wir, sie greifen gelegentlich nach Be-  darf auf den Gottesbegriff der Israeliten zurück. Wenn  sie selbst befürchten müssen, daß sich die göttliche  Strafgerechtigkeit gegen sie entladen werde, stehen sie  auf dem Kalvarienberg und sprechen vom Gott der  unermeßlichen Liebe und Barmherzigkeit, der nur ver-  zeihen kann. Wenn ihnen aber von einem Mitmen-  schen ein Weh zugefügt worden ist, dann wandern sie  eilig von Kalvaria hinüber auf Sinai, zum Gott, der unter  Donner und Blitz zu den Menschen spricht, und rufen  den harten, unerbittlichen Gott des Alten Bundes als un-  barmherzigen Rächer auf.  Auch beim Neuzeitmenschen  endlich  der  trägt  schwach entwickelte Ewigkeitsgedanke ähnlich wie bei  den Israeliten das Seine dazu bei, das Walten der Straf-  gerechtigkeit Gottes zı verkennen. Daß der Glaube an  die ewige Vergeltung im Neuzeitmenschen oft nicht viel  zu bedeuten hat, ja, daß selbst ausübende Christen am  Fortleben der Seele nach-dem Tode zweifeln, weiß jeder  Seelsorger, der von seinen Gläubigen nicht zu sehr Ab-  stand hält, sondern sie an sich herankommen läßt.  Dieses verkümmerte Ewigkeitsbewußtsein nun ist ein  Hauptgrund für die schon erwähnte Tatsache, daß er-  fahrungsgemäß viele Menschen unserer Zeit an der Ge-  rechtigkeit, ja selbst am Dasein Gottes zu zweifeln  beginnen, wenn Gott angesichts der Ungerechtigkeiten  mit der Strafe zuwartet,  und Greuel scheinbar den müßigen Zuschauer spielt und  Wir als Glieder der heutigen Menschheit haben also  kaum einen Grund, uns über die Fluchgebete des alt-  testamentlichen Menschen sehr zu entrüsten, denn sie  erklären sich folgerichtig aus dem unvollkommenen  Gottesbegriff und dem schwach entwickelten Ewigkeits-  glauben. Und abgesehen von dem ewig Menschlichen, das  sich auch hier .nicht ausschalten läßt, sind diese Gebete  _ trotzdem der Ausdruck echt religiösen Empfindens, wenn  „Theoi.-prakt. Quartalschrift“ II, 1951  8Daß fefner /bvei den heutigen Menschen, die das Straf-
gericht Gottes ©  en ihren Feind der den Feind ıhres
Volkes herbeirufen, n w1e eım filuchenden Beter
im Alten und uch die verletzte Kigenliebe, das gefähr-
dete der zerstoörte Figenglück eın sehr gewicht1iges Wort
sprechen, legt QuUI der Hand.
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Seelsorger, der VO  — seinen Gläubigen n1ıC sehr Ab-
stand hält, sondern S1e sıch herankommen 1ä0t
Dieses verkümmerte Ewigkeitsbewußtsein NUu ist ein
Hauptgrund für die schon erwähnte Tatsache, daß C1I-

tahrungsgemäßh viele Menschen HISGCEET Zeit der (1e-
rechtigkeit, ja sehlbst Dasein Gottes zweıleln
beginnen, WEeNN ott angesichts der Ungerechtigkeiten
mıt der Stralfe ZuWarlie
un Greuel scheinbar den müßigen uschauer spielt und

Wir als Glieder der heutigen Menschheit haben Iso
aum einen Grun uUuns über: die Fluchgebete des qlt-
testamentlichen Menschen sehr entrusten, enn sS1e
erklären sıch Tolgerichtig aus dem unvollkommenen
Gottesbegrifi un dem chwach entwickelten Lwigkeıits-
glauben. Und abgesehen VOo  [an dem ew1g Menschlichen, das
sıch uch ıer nıcht ausschalten Jäßt, sind diese Gebete
trotzdem der uUSAadrucC echt religiösen Empfindens, We

‚„„‚Theol.-prakt Quartalschrift““ I} 951



S1e._ S _Qérs@ght WI1Ie on d M
haben K Y SE  so weniger Ursacstanden wurden. Wır

ns ber .diese Fluchgebete empören, weil wir ZzZum
eil und Zeiten selber Vn jesen Vorstellungen des

alttestamentlichen Menschen befangen sind un die
trafgerechtigkeit Gottes seliber olt im amnı-

merschein der Welt des Alten Bundes sehen.
50 Diesen unvollkommenen Gottesbegriff düri WI1ILr den

Israelıten aber schon deshalb nıicht VETArSEN, weiıl sie ]a
Jange Jahrhunderte VOL Jesus gelebht, weil S1e Christi
Kreuz och nicht gesehen haben:;: erst Sar nıicht, weil
dieser iıhr Gottesbegriff immerhın och weıt höher steht
als der Gottesbegriff der übrıgen Völker ]ler ze1ig
sich eben der Einfluß des offenbarenden (Jottes Wohl
aber ist {ür die heutige Menschheit, die das Kreuz
Christi täglıch VOL sich sieht, keine Ehre, daß sS1e sıch
immer och VO  m WI1Ie 18202801 meınen sollte Jängst ab-
gelanen Vorstellungen vergansSCchNer Tahrtausende bestim-
CNn un beeinilussen 1äßGt

Noch ein Waort SEe1 ZUM Abschluß gesagt. VIeie Geg-
des Chrıstentums entrusten sich ber die „haßertüll-

ten.  .. Fluchgebete des Alten Bundes, Menschen, die heute
noch nıcht wüßten, daß 1ler eiwas zum Entrüsten
gibt, WE S1Ee nıicht selbst iın inrer Kincheit der
nicht ihre Vorfahren die milde 1L.uit des VON ihnen
gehaßten -Christentums geatmel hätten

I1 Die Blutrache
1 Der IB der Blutzache überhaupt_sie s o versteht  WIC  R  on d  M  habe  n um Eöl"'wérfiger ei  e Ursac  standen wurden. Wir  ns über diese Fluchgebete zu empören, weil wir zum  eil und zu Zeiten selber von  jesen Vorstellungen des  alttestamentlichen Menschen befangen sind und die  trafgerechtigkeit Gottes selber oft genug nur im D  äm-  merschein der Welt ıdes Alten Bundes sehen.  ..  _ Diesen unvollkommenen Gottesbegriff dürf  en wir d’eh  Israeliten aber schon deshalb nicht verargen, weil sie ]a  lange Jahrhunderte vor Jesus gelebt, weil sie Christi  Kreuz noch nicht gesehen haben; erst gar nicht, weil  dieser ihr Gottesbegriff immerhin noch weit höher steht  als der Gottesbegriff der übrigen Völker — hier zeigt  sich eben der Einfluß des offenbarenden Gottes. Wohl  aber ist es für die heutige Menschheit, die das Kreuz  Christi täglich vor sich sieht, keine Ehre, daß sie sich  immer noch von — wie man meinen sollte — längst ab-  getanen‘ Vorstellungen vergangener Jahrtausende bestim-  men und beeinflussen läßt.  . Noch ein Wort sei zum  Abschluß gesagt. Viele Geg-  ner des Christentums entrüsten sich über die „haßerfüll-  ten‘“ Fluchgebete des Alten Bundes, Menschen, die heute  noch nicht wüßten, daß es hier etwas zum Entrüsten  gibt, wenn sie nicht selbst in ihrer Kindheit oder wenn  nicht ihre Vorfahren die milde Luft des von ihnen so  gehaßten -Ehristentums geatmet hätten.  II Die Blutrache  / 1 DerSinn der Blutzache überha  .upt  _ Wir heutigen Menschen sind nur zu leicht geneigt, in  der Blutrache bloß das teuflische Werk der ungezü-  jelten Leidenschaft zu sehen, die in ungehemmter viehi-  scher Wut über den Mörder herfällt. Ohne Zweifel. ist  bei vielen Bluträchern die Leidenschaft allein oder fast  allein die Triebfeder ihrer Sühne- und Rachetat. Aber  das ist kein ausreichender Grund, die Rechtsübung der  Blutrache überhaupt zu verwerfen; denn auch innerhalb  unserer Rechtsordnung erstreben nicht wenige die Be-  strafung ihres Widersachers vor Gericht, die sich dabei  nur oder fast nur von der Rachlust leiten lassen, und  trotzdem wird niemand aus diesem Grunde das heutige  Rechtsverfahren . verurteilen und das Klagerecht als  _ unsittlich hinstellen.  %  .  ‚In Wahrheit 1  legt  der Blutrache eine>große Erkennt-  y;lis zugrunde, nämlich die: der Mord muß gestraf‚t und  xWır heutigen Menschen sind HNUuLX: leicht gene1gt, in
der Blutrache bloß das teuflische Werk der ungezZzuU-
jelten Leidenschalit sehen, die 1n ungehemmter viehl-
scher Wult ber den Mörder herfällt hne Zweiftel_ ist
be1i vielen Bluträchern die Leidenschatit alleın der iast
allein' die Iriebifeder ihrer Sühne- un Rachetat Aber
das ist kein ausreichender TUund, die KRechtsübung der
Blutrache überhaupt verwerlfen; ennn uch innerhalb
unserer Rechtsordnung erstreben nıicht wenı die DBe-
strafung ihres Widersachers VOTL Gericht, die sich el
NUur der fast NUr VO  — der Rachlust leıten lassen, und
irotzdem wird nıemand AUS diesem Grunde das heutige
Rechtsverfahren. verurteilen un das Klagerecht als

_ unsittlich hinstellen.
In Wahrheit Jlegt der Blutrache eine>große Erkennt-

lnis zugrunde, nämlich die der Mord muß gestrait und



ustrache wiıl VONn Haus
Is x 1ie liente Bestrafung des MördeIn d or ältesten Zeıf VCI  der Menschheit, da es noch: ketr

staatliche (Gewalt gab oder der Staat die Wahrung desRechtes noch nıcht 1n der .vollen Ausdehnung ıIn dl
Hand genommen hatte, war eben die Blutrache die eın
zige un durchaus selbstverständliche Form der Bestra
fun es Mörders. Denn WAas lag näher, qls daß de
Nächstbetroffene, der nächste Verwandte des Krm
ten Mörder die Strafe vollzog. orde-

-Unter solchen Umständen Wr die Blutrache eıne
unbedingt notwendige Kinrichtung; war das zugleichdie Notwehr der rechtlich denkenden Menschen
die Verbrechernaturen. Denn WCHAHN diese verbrecher1
schen (zlieder der Menschheit keine Strafe zu belürchtengehabt hätten, ware ja des Mordens eın knde SEWESECNH.Daher sah jeder In der Blutrache die einzZige Gewähr Iiür
die Sicherheit sSeINESs Lebens. So versteht aueh;
daß die Blutrache nıcht 0an qls erlaubt, nıcht hlioß als
Hecht angesehen wurde, sondern geradezu qals Pflicht,
Nau S WIe heute die Ahndung elines Mordes als Pflicht
des Staates Detrachtet WIrd Und ZW AAar sS1e an in Israel.
un anderwärts. im Vollzug der Blutrache eine SE
lıc C eine C119 5 Pflicht. Was Israel anlangt,erden.  us  trache will von Haus  an  €eSs SsSe  1s  ©  1e V  liente Bestrafung des Mörde:  Rı  or ältesten Ze  1’£ 4d'är ;  Menschheit, da es noch kei  staatliche Gewalt gab oder der Staat die Wahrung des,  Rechtes noch nicht in der vollen Ausdehnung in di  Hand genommen hatte, war eben die Blutrache die ein  zige und durchaus selbstverständliche Form der Bestra;  fun:  des Mörders. Denn was lag näher, als daß.de:  Nächstbetroffene, der nächste Verwandte des Erm  E  ten am Mörder die Strafe vollzog.  orydey-<.  _ Unter solchen. Umständen war die Blutrache 'eine r  unbedingt notwendige Einrichtung; es war das zugleich  die Notwehr der rechtlich denkenden Menschen gegen  die Verbrechernaturen. Denn wenn diese verbrecheri  schen Glieder der Menschheit keine Strafe zu befürchten  gehabt hätten, wäre ja des Mordens kein Ende gewesen.  Daher sah jeder in der Blutrache die einzige Gewähr dür  die Sicherheit seines Lebens. So versteht man es auch,  daß die Blutrache nicht nur als erlaubt, nicht bloß als  Recht angesehen wurde, sondern geradezu als. Pflicht,  genau so, wie heute die Ahndung eines Mordes als Pflicht _  des Staates betrachtet wird. Und zwar sieht man in Israel.  und anderwärts_ im Vollzug der Blutrache eine sitt-  Jiche, eine religiöse Pflicht: Was Israel anlanst, -  ist das klar Gn 9, 6 ausgesprochen: „Wer Menschenblut  vergießt, dessen Blut wird auch durch Menschen ver  gossen.““, Was dabei besonders beachtenswert ist: diese  Verpflichtung wird begründet durch den Zusatz  .  * 99  Denn _  Gott hat den Menschen nach Gottes Bild geschaffen.‘“.  Der Mord ist im Sinn des Alten Bundes nicht nur ein _  ungeheuerliches Unrecht gegen den Gemordeten, son-  dern auch ein Verbrechen gegen Gottes Ebenbild. Es  Jäßt sich kaum ein Gedanke aufbringen, der geeigneter  G  wäre, vom Morde abzuschrecken und seine blutige Sühne_  als heilige Pflicht erscheinen zu lassen, als gerade dieser.  Der Mensch im Alten Bund wußte: wenn ıch töte, habe -  ich es unmittelbar mit Gott selbst z  X  Z  S  u tun und ’seiqe€  Strafe kann ich nicht entrinnen!  Wie hinter dem Bann, so steht auch hinter r.ier B—lu£# :  rache die drohende Vorstellung von einer unerbittlichen  Gottheit, die, wie schon dargelegt, die Sühne mit unnach- _  sichtiger Strenge fordert und die unbarmherzig ihre  Strafrute herniedersausen läßt, wenn die Blutrache nicht..  vollzogen, also die von der Gottheit geforderte Sühne  nicht geleistet wird. Darum  treffen wir bei einzelnen  N  8*ist das klar Gn ausgesprochen: „Wer Menschenblutvergießt, dessen Iut W1ırd uch durch Menschen er
SOSSEN. , Was dabei besonders beachtenswert ist: diese -
Ver flichtung wird begründet durch en Zusatz”Denn
ott hat den Menschen ach Gottes ild geschaffen. -Der Mord ist 1m ınn des Alten Bundes nıcht NUur ein
ungeheuerliches Unrecht gegen den Gemordeten, SON-
dern auch e1In Verbrechen (Jo0ttes Ebenbild Es
äßt sıch aum eiIn Gedanke aufbringen, der geeigneter
wäre, VOIN Morde abzuschrecken und seine blutige Sühne:qlıs heilige Pfhicht erscheinen lassen, als gerade dieser.
Der Mensch 1m Alten und wußte iıch töte, habe
ich CS unmittelbar mit ott selbst u tun un: Sein‚ell'Strafe ann IC Hi entrinnen!

Wie hinter dem Bann, SLE uch hınter der Jut-
rache die drohende Vorstellung von einer unerbittlichen
(rottheit, die, AWATS schon dargelegt, die Sühne mıit unnach-
sichtiger Strenge ordert und die unbarmherzig iıhre
Strafrute hernledersausen 1äßt, enn die Blutrache nichtvollzogen, Iso die VO  — der Gottheit geiorderte Sühne
nicht geleistet wird. Darum- treffen WIL be]1 einzelrien_



U GTaStiegle: eT.

Völkern, Li. el den Griechen, die ‘ Überzeugung all,
daß sich irgend ein aligemeines Unglück, eine Hungers-
nol, eine Seuche davon herschreibt, daß ungesühnt VOCI-

lut auf dem Lande lastet (Ödipus) und da
die Heimsuchung aufhört, der Mord gesühnt ist

Wie heillig ernst das lte Testament mıt der bluti-
gCn Sıuhne des Mordes nahm, erhellt auch daraus, daß

verboten WarL, IÜr einen Mord Blutgeld nehmen.
Der Mörder zonnte sıch in Israel nıicht ELWa durch
Zahlung einer Geldsumm VOoO  b der blutigen Sühne 19S-
kaufen, der Rächer die blutige Suüuhne vollziehen
(Nm 39, 31) Diese Rechtsauffassung finden WIT auch
Hel den Griechen, während das nordische Recht den Los-
izauft gestattele. Die ernsiere sittliche Haltung ist selhst-
verständlich die, welche einem derartıgen Verbrechen
gegenüber zeinen Schacher zuläßt und dem vermögen-
den Herrenmenschen unmöglich macht, sıch der verdien-
ten Härte des Gesefizes entziehen, während der Arme
inr eben nıcht entrinnen annn Wiıe die Rechtsverhält-
n]ısse 1m alten Orient 1U einmal sind, ist die Milde
den Mörder, den Schuldigen, zugleich die Härte

1e unschuldig Verfolgten und Gefährdeten,
WI1e die Milde des Rabbhi Hillel gegenüber dem “he-

INalll, der ach seiner Lehre die E,heirau AaUus Sanz nichts-
sagenden Gründen entlassen kann, eiınen arie

die Gattin bedeutet, die durch diese Rechtsdeutung
Hillels vollständig der Willkür des Ehemannes
1elert ist.

Has bishef Gesagte gilt Von der Blutrache, wW1e S1e
gedacht ist und soweıt S1e innerhalb

ıhrer Grenzen hbleibt. Es 1st aber bekannt, daß S1e Del
verschiedenen Völkern e1in Gebiet WAar, aul dem sich Haß
un Rachsucht 1n unmenschlicher W eise austobten,
daß eın Blutracheftfall zehn und och mehr andere ach
sich ZOQ und D In Albanıen Prozent der männlichen
Bevölkerung der rächenden Waf{ife ZU Opfer fielen. In
Israel galt im allgemeinen der Grundsatz, daß LUr der
Mörder selbst der Rache anheimftfallen soll un nicht
uch unbeteiligte Verwandte des Übeltäters Das geht
klar AaUS dem schon erwähnten Blutrachegesetz Gn 9,
hervor:;: ebenso AUsSs Nm 31, w1e sa der 1LLO0S-
kauf durch eın Ösege verboten wird. An beiden
Stellen wird 1Ur 1Ur den Mörder selbst der Tod qls Strafe
esti1mm (Janz ausdrücklich verbietet, w1e früher e._

Wähnt, DA die Ausdehnung der Bllutrache auf



1t 3ı

unbeteiligte Verwandte. - Freilich wurde auch Israel
der Grundsatz: ANUT der Mörder muß sterben“ Öfter m1ß-
achtet un die Blutrache auch an Verwandten vollzogen.
Ahber auch in diesen Fällen muß In Israel und uch be1i
anderen Völkern nıcht gerade immer die persönliche
Rachsucht alleın die Triebfeder SCWESCH sein, sondern

ann uch der schon besprochene Begrilf E kollek-
tiven Verantworiung dahinter suchen SeIN.

2 Die Biuutrache im Rahmen des
mosalschen Gesetzes

Moses fand die Blutrache bel seinem Volke vor, ' da
se1ine Führung übernahm. Sie War 1n den ugen dieser

Menschen eine seheiligte Kinrichtung, INa  — betrachtete
s1e, wW1e schon gesagl, als den einzigen sıcheren Schutz
iür seın Leben Daher WAare ihre Abschaffung al ungse-
heurer Frevel empfiunden worden. Der Kingriff 1n diese
Institution, die die vermeintliche Weihe VO  — Jahrtausen-
den Lrug, eine heillose Verwirrung 1im Rechts-
bewußtsein de Volkes ZUT Folge en mussen und
ungezählten ekannten Triebmenschen mächtigen An-
SDOLN ZU Verbrechen gegeben, weiıl ja die jähe Abschat-
fung elıner solchen Einrichtung, die Tast alleın den
(z2walttaten steuerte, beinahe todsıcher die Psychose
erzeugen ‘ mußte: Nunmehr ist alles erlaubt!

Kın solcher unvermittelter Übergang VO  n der alten
BHechtsiorm AI ware allenfalls ann denkbar SE-
4 WEeNN die Israeliten eın derart estes, gründlic
ausgebautes Staatswesen besessen hätten, daß 1mM-
stande gewesen wäre,®die Mordiäile der geheiligten Pr  1_.
vatıustiz entziehen, S1ıe selhbst in die and nehmen

einer ungünstigen Auswirkung des Überganges wirk-
Sa egegnen. Das War ber nıcht der Fall, und selhst
WENnNn diese Bedingung cegeben SEWESECN wäre, blıehe

zweilelhait, oh eine soiche plötzliche Neugestaltung
erzıeherisch klug SEWeEeSeCN wäre. Babylonien ıngegen
hatte schon seit vielen Jahrhunderten eın solches gC-
{estigtes Staatswesen, das wenigstens_in "der Jheorie, w1e

scheint, der Blutrache keinen Raum heß Weil dem-
nach ın Israel Staat un Voik Tür die Ausschaltung der
Biutrache och nıcht relıf H, hehielt s1e ott
moasaischen (xesetz be1i

MDas Sinalgesetz suchte d  ie Härten der Bhitrache
wenigstens mildern Ursprünglich machte INna  — keinen
Unterschied zwischen vorsätzlicher und unbeabsichtigter



Z W léicffiér Weise demder wie VETDE a  Totschlä er. an  e  V  verfielen in
Hachegeseltz. Das mosaische (zesetz behandelt aber beide
Fälle Sanz verschieden. Der Mörder, dessen Schuld
sicher feststeht, wird hne weiıteres dem Bluträcher QaUsS-
geliefert, der, wI1e ScChon gesagt, die religiöse Pflicht haf-.
den Mörder ofien 1LaG aber ungewollte Tötun VOrT,
durch Fahrlässigkeit, durch Unvorsichtigkeit Dt 19; 111.),
Sso zonnte der JLaäter VOLr seinem Biuträcher iın einer der
eigens azu bestimmten Asylstädte Schutz suchen. Hier
mußte er 1S Zu Yod des Hohenpriesters dieser Zeit
bleiben und ler Wa  H; VOL em Bluträcher sicher. Ver-
ließ C aber das Asyl VOL diıeser Zeit dann gewährte ihm
das (G(resetz keinen Schutz und er konnte VO seinem
Rächer geLötet werden. Das War annn SseINe Schuld:
Nach dem Tod des Hohenpriesters konnte ungefähr-
det in se1InNe Heimat zurückkehren, denn der Bluträcher

dıe Kache voll-hatte nunmehr kein e mehr,
zıehen. Schluß folgt.)

Ratschläge Zu Testament1__Gédanl;en und des PrjestersN  ZW  C  b  leicher Weise dem  der wie Totschlä er, verfielen in  X  z  Rachegesetz. Das mosaische Gesetz  behandelt aber beide  Fälle ganz verschieden. Der Mörder, dessen Schuld  sicher feststeht, wird ohne weiteres dem Bluträcher aus-  geliefert, der, wie schon gesagt, die religiöse Pflicht hat,  den Mörder zu töten. Lag aber ungewollte Tötung vor,  n  _ durch Fahrlässigkeit, durch Unvorsichtigkeit (Dt 19, 1ff.),  so _ konnte der Täter vor seinem Bluträcher in einer der  eigens dazu bestimmten Asylstädte Schutz suchen. Hier  mußte er bis zum Tod des Hohenpriesters dieser Zeit  _ bleiben und hier war er vor dem Bluträcher sicher. Ver-  ließ er aber das Asyl vor dieser Zeit, dann gewährte ihm  das Gesetz keinen Schutz- und er konnte von seinem  Rächer getötet werden. Das war dann seine Schuld.  Nach dem Tod des Hohenpriesters konnte er ungefähr-  _ det in seine Heimat zurückkehren, denn der Bluträcher  die Rache zu voll-  hatte nunmehr kein  / Recht. mehr,  izighen.  (Schluß folgt.)  Ratschläge zum Testament  . *_V‘(‘i‚4‘édankenund  des Priesters _  Von Prof. Dr. Au‘g‘üsz loderer, Steyr (O„.->Ö.)  (Fortsetzung) _  II Die Haltung der staatlichen und kirchlichen Ge_sétz-  gebung gegenüber dem Vermögen des Priesters  A)Dtre staatliche Gesetzgebung  1.Allgemeines  Grundsätzlich ist heute der Priester vor “de1m Staats-  _ gesetz in bezug auf Erwerb von Eigentum und Verfügung  über sein Vermögen inter vivos et mortis causa den an-  _ deren Staatsbürgern gleichgestellt. Wie die Amortisations-  _ gesetze beseitigt sind, so gehören auch ıdie staatlichen  _ Veräußerungsverbote und das Spolienrecht der Ge-  -schichte an.  a   Das der römischen Kaiserzeit entstar  DÜ  -inemd?a V Ver-  äußerungsverbot kirchlicher Güter spiegelte nicht  bloß den Gedanken wider, der Sicherung von Vermögen  _ für kirchliche Zwecke zu dienen, es gab sich dabei auch  eine religiöse Anschauung kund, die darin bestand, daß  ‚alles dem geistlichen Dienst einmal gewidmete Gut eineVon rof Dr August Bloderer, eVyTr (Oy.-Ö.)
(Fortsetzung)

H Die Haltung der staatlhchen und Kirchlichen Ge_sétz-
gebung gegenüber dem Vermögen des Priesters

Dıe staatliche esetzge  ung
1.Ailgemeınes

Grundsätzlich ist heute der Priester VOI ‘d«erm Staats-
geselZ ın bezug aul Kırwern VO Figentum und Verfügung
über SeiN Vermögen inter V1VOS et mort1ıs Causa denN  ZW  C  b  leicher Weise dem  der wie Totschlä er, verfielen in  X  z  Rachegesetz. Das mosaische Gesetz  behandelt aber beide  Fälle ganz verschieden. Der Mörder, dessen Schuld  sicher feststeht, wird ohne weiteres dem Bluträcher aus-  geliefert, der, wie schon gesagt, die religiöse Pflicht hat,  den Mörder zu töten. Lag aber ungewollte Tötung vor,  n  _ durch Fahrlässigkeit, durch Unvorsichtigkeit (Dt 19, 1ff.),  so _ konnte der Täter vor seinem Bluträcher in einer der  eigens dazu bestimmten Asylstädte Schutz suchen. Hier  mußte er bis zum Tod des Hohenpriesters dieser Zeit  _ bleiben und hier war er vor dem Bluträcher sicher. Ver-  ließ er aber das Asyl vor dieser Zeit, dann gewährte ihm  das Gesetz keinen Schutz- und er konnte von seinem  Rächer getötet werden. Das war dann seine Schuld.  Nach dem Tod des Hohenpriesters konnte er ungefähr-  _ det in seine Heimat zurückkehren, denn der Bluträcher  die Rache zu voll-  hatte nunmehr kein  / Recht. mehr,  izighen.  (Schluß folgt.)  Ratschläge zum Testament  . *_V‘(‘i‚4‘édankenund  des Priesters _  Von Prof. Dr. Au‘g‘üsz loderer, Steyr (O„.->Ö.)  (Fortsetzung) _  II Die Haltung der staatlichen und kirchlichen Ge_sétz-  gebung gegenüber dem Vermögen des Priesters  A)Dtre staatliche Gesetzgebung  1.Allgemeines  Grundsätzlich ist heute der Priester vor “de1m Staats-  _ gesetz in bezug auf Erwerb von Eigentum und Verfügung  über sein Vermögen inter vivos et mortis causa den an-  _ deren Staatsbürgern gleichgestellt. Wie die Amortisations-  _ gesetze beseitigt sind, so gehören auch ıdie staatlichen  _ Veräußerungsverbote und das Spolienrecht der Ge-  -schichte an.  a   Das der römischen Kaiserzeit entstar  DÜ  -inemd?a V Ver-  äußerungsverbot kirchlicher Güter spiegelte nicht  bloß den Gedanken wider, der Sicherung von Vermögen  _ für kirchliche Zwecke zu dienen, es gab sich dabei auch  eine religiöse Anschauung kund, die darin bestand, daß  ‚alles dem geistlichen Dienst einmal gewidmete Gut einederen Staatsbürgern gleichgestellt. Wie die Amoriusahons-
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